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Profil

SCHULBAU ist das Magazin von der Kita  
bis zum Campus und informiert über alle  
Themen rund um den Bildungsbau. 

Themenfelder

	– Transformation & Bauen im Bestand
	– Reformschulen
	– Klimaanpassung
	– Nachhaltige Bildungsbauten
	– Modulbau
	– Brandschutz
	– Lüftung
	– solare Energiegewinnung
	– Akustik im Bildungsbau
	– Kreislaufwirtschaft im Schulbau
	– Mobiliar
	– Sanitäranlagen
	– Multifunktionale Konzepte
	– Klimaneutrales Bauen
	– Holzbau
	– Außenflächengestaltung

	– Sporthallenbau
	– Ernährung und Bewegung
	– Pädagogik
	– Lernen und Bewegung
	– New Work
	– Quartiersentwicklung & Stadtplanung
	– Micro Living
	– Museen, Bibliotheken, etc.
	– Cradle-to-Cradle
	– Farbkonzepte
	– Lehrerarbeitsplätze
	– Studentenwohnheime

Frankfurt 15.– 16. April 2026
Kopenhagen 02. Juni 2026

Köln 30. Sep. – 01. Okt. 2026 
Berlin 11.–12. Nov. 2026

Nachhaltigkeit, Klimastrategien und Low-Tech im Schulbau 
Pädagogik als Raumprogramm
Modulares Bauen, Bestandstransformation

2/26

Das Magazin von der Kita bis zum Campus

RÄUME, DIE LERNEN NEU DENKEN

*ESG und Nachhaltigkeit gewinnen an immer größerer Bedeutung. Wir haben unsere Verteiler 
aktualisiert und konnten mit vielen Lesern digitale Alternativen vereinbaren. Das schont unsere 
Ressourcen und erreicht unsere Zielgruppe ganz nebenbei auch im Home Office.

SCHULBAU
5 Ausgaben 
im Jahr digital
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Erscheinung und Schwerpunkte

Das SCHULBAU Magazin erscheint fünf Mal 
jährlich flankierend zu unseren Messen mit 
hochaktuellen Schwerpunktthemen rund 
um den Bildungsbau. 

Ausgabe Erscheinungstermin Themenschwerpunkte Anzeigenschluss SCHULBAU Messe

1/2026 12.02.2026
Sanierung und Nachhaltigkeit,
Serielles Bauen, Circular Economy,
Holz-Hybridbau, Raumklima & Wohlbefinden,
Sanitäranlagen, Toiletten

22.01.2026 Stuttgart, 25.–26. Feb. 2026

2/2026 01.04.2026

Sanierung und Nachhaltigkeit,
Serielles Bauen, Mehrfachnutzung & 
Quartiersentwicklung,
Plusenergie- & Net-Zero-Schulen,
Nachhaltige Innenraumgestaltung,
Freiraumgestaltung & Biodiversität

11.03.2026 Frankfurt, 15.–16. April 2026

3/2026 19.05.2026

Sanierung und Nachhaltigkeit,
Serielles Bauen, Adaptive Lernwelten,
Zukunftsmodell „Campus-Schule“,
Architektur & Mental Health,
Hybrid Learning Spaces

07.05.2026 Kopenhagen, 02. Juni 2026

4/2026 16.09.2026

Sanierung und Nachhaltigkeit, 
Serielles Bauen, Revitalisierung & Bauen im 
Bestand, Holzbau trifft Denkmalschutz,
Gebäudeautomation & Smart Schools,
Ernährung & Bewegung

02.09.2026 Köln, 30. Sept.–01. Okt. 2026

5/2026 28.10.2026

Sanierung und Nachhaltigkeit,
Serielles Bauen, Nachhaltige Stadtentwicklung,
Schule & Quartier: Integrative Planung,
Museen & Bibliotheken, 
Studentenwohnheime & Micro Living

14.10.2026 Berlin, 11.–12. November 2026
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Leserschaft

Die Leserschaft setzt sich aus  
einem breiten fachlichen Spektrum 
zusammen – von Architekten und 

Fachplanern bis hin zu Behörden, Bau-
gesellschaften und Investoren. Das 

sorgt für hohe Relevanz und gezielte 
Reichweite Ihrer Inhalte.

27,6 %
Architekten, 
Innenarchitekten, 
Landschaftsarchitekten

FachplanerSchulleitung, Bauämter, Baubehörden,  
Kommunen- und Bezirksamtleiter,

öffentliche und private Schulträger, Facility Manager

Baugesellschaften,  
Bauingeneure

Projektentwickler

Investoren,
PPP-Investoren

18,4 %23,7 %

14,5 %

10,5 %

5,3 %
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Anzeigen
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Anzeigenformate

Seitenaufriss Größe*  Gedrucktes Endformat Benötigtes Datenformat  
inkl. 5mm Anschnitt Preis in €

1/1 Seite 210 x 297 mm (B x H) 220 x 307 mm (B x H) 5.390,-

1/2 Seite quer 210 x 148 mm (B x H) 220 x 158 mm (B x H) 4.060,-

1/2 Seite hoch 105 x 297 mm (B x H) 115 x 307 mm (B x H) 4.060,-

1/3 Seite quer 210 x 99 mm (B x H) 220 x 109 mm (B x H) 3.560,-

1/3 Seite hoch 70 x 297 mm (B x H) 80 x 307 mm (B x H) 3.560,-

*Anzeigen können innerhalb des Satzspiegels platziert werden und werden zum Preis des entsprechenden Formats außerhalb des Satzspiegels berechnet.
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Anzeigenformate

Seitenaufriss Größe*  Gedrucktes Endformat Benötigtes Datenformat  
inkl. 5mm Anschnitt Preis in €

1/4 Seite quer 210 x 74 mm (B x H) 220 x 84 mm (B x H) 2.630,-

1/4 Seite hoch 105 x 148 mm (B x H) 115 x 158 mm (B x H) 2.630,-

2/1 Seiten 420 x 297 mm (B x H) 430 x 307 mm (B x H) 9.050,-

2. Umschlagseite 210 x 297 mm (B x H) 220 x 307 mm (B x H) 5.700,-

3. Umschlagseite 210 x 297 mm (B x H) 220 x 307 mm (B x H) 5.700,-

4. Umschlagseite 210 x 297 mm (B x H) 220 x 307 mm (B x H) 5.700,-

*Anzeigen können innerhalb des Satzspiegels platziert werden und werden zum Preis des entsprechenden randlosen Formats außerhalb des Satzspiegels berechnet.
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Content-Formate
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Markt und Meinung

In unserer Rubrik Markt und Meinung haben Sie die Möglichkeit inte-
ressante Bauvorhaben vorzustellen. Machen Sie hier einem breiten 
Fachpublikum Ihre Expertise zugänglich. 
In einem redaktionell aufbereiteten Meinungsbeitrag in unserem 
Magazin thematisieren wir gemeinsam Ihre Erfahrungen, Herausfor-
derungen und Lösungsansätze – professionell formuliert und visuell 
ansprechend gestaltet.

ÜBERSCHRIFT maximal 55 Zeichen

BILDUNTERSCHRIFT 60–120 Zeichen

VORSPANN bis zu 200 Zeichen inkl. Leerzeichen, Autor und  
Unternehmen werden im Vortext benannt

LAUFTEXT  
OHNE GRAFIK

maximal 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen pro Einzelseite

LAUFTEXT  
MIT GRAFIK

maximal 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen pro Einzelseite

AUTOREN FOTO 10 x 15 cm bei 300 dpi

GRAFIK Fotos (JPG/PNG), Grafiken, Tabellen, sonstige Dateien (PDF)

Preis
EUR 5.990,-
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Interview 360°

Das Interview 360° ist unser Crossmedia-Produkt, welches wir für 
Sie über alle unsere Kanäle spielen. Mit diesem perfekt abgestimm-
ten 360°-Paket wird Ihr Interview optimal beworben und die Reich-
weite durch die Streuung auf unterschiedliche Medien erhöht.

Inkludierte Leistungselemente

	 2/1 Seite Print in der Schulbau: Das Interview wird in Form eines Fragenkataloges  
(10–15 Fragen) per Mail oder persönliche per Telefoninterview erstellt

	 Feature als Online-Advertorial für zwei Wochen, evtl. Einkürzung des Interviews 

	 Promotion des Advertorials über eine Bild-Text-Anzeige im Newsletter

	 Social Media-Post auf dem Linkedln-Account von SCHULBAU

	 Dieses Format wird als Anzeige gekennzeichnet

Spezifikationen

Bild	 1.070 x 460 px
Headline	 max. 60 Zeichen
Subline	 max. 45 Zeichen
Teaser	 max. 200 Zeichen

Preis
EUR 8.990,-
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Online
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Werbung im redaktionellen Newsletter

Der SCHULBAU Newsletter erscheint einmal pro Woche und er-
reicht Entscheider aus Architektur, Planung, Baubehörden und -wirt-
schaft. Ihre Inhalte landen zielgerichtet und aktuell im Postfach einer 
fachlich relevanten Leserschaft.

ERSCHEINT jeden Dienstag

REICHWEITE ca. 19.000 Abonnenten

UNIQUE OPENS 4.407

OPEN RATE 24 %

CLICK RATE 10,3 %
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Newsletter-Werbeformate

EXKLUSIVES SPONSORING

Exklusives Sponsoring des Newsletters
Prominent Kopfplatziert
Spezifikationen
Bild	 1.200 x 400-500 px (B x H) oder  
	 wird von uns skaliert
Format 	 JPG oder PNG

Preis
EUR 990,-

BILD-TEXT-ANZEIGE

Versenden Sie Ihre Bild-Text-Anzeige in  
unserem reichweitenstarken Newsletter

Platzierung innerhalb unserer  
redaktionellen Artikel-Teaser
Spezifikationen
Bild	 1.200 x 400-500 px (B x H) oder  
	 wird von uns skaliert
Format 	 JPG oder PNG
Dachzeile	 max. 35 Zeichen
Headline	 max. 60 Zeichen
Text	 max. 200 Zeichen

Preis
EUR 780,-

BIGSIZE BANNER

Bildstark und auffallend zwischen  
den Meldungen des Newsletters
Spezifikationen
Bild	 1.200 x 400-500 px (B x H) oder  
	 wird von uns skaliert
Format 	 JPG oder PNG

Preis
EUR 890,-
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Standalone-Newsletter

Inkludierte Leistungselemente

	 Exklusiver Versand Ihrer Inhalte als Standalone-Newsletter  
an die Zielgruppen von SCHULBAU

	 Exklusiver Rahmen und hohes Leser-lnvolvement garantieren 
eine maximale Aufmerksamkeit Reporting aller KPls nach Ver-
sand

	 Einmaliger Versand an einem Wochentag (Montag–Freitag)

	 Kennzeichnung als Anzeige

Spezifikationen

HTML-Datei

Preis
EUR 4.950,-
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Bannerformate

Desktop

1 Billboard
860 x 240 px (B x H)

Preis: EUR 990,-
Laufzeit 4 Wochen

2 Medium Rectangle (MPU)
300 x 250 px (B x H)

Preis: EUR 590,-
Laufzeit 4 Wochen

3 Half Page Ad (HPA)
300 x 600 px (B x H)

Preis: EUR 790,-
Laufzeit 4 Wochen

4 Fireplace Sitebar
Verhältnis 1:3 
Optimal 300 x 900 px (B x H)

Preis: EUR 1.590,-
Laufzeit 4 Wochen

1

2

3

44
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Technische
Angaben
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Technische Daten

Herstellung

Heftformat
210 mm breit x 297 mm hoch

Druckdaten
Auflösung
300 dpi
Dateiformate
PDF/X4-Dateien

Datenanlieferung
Kontakt
media@cubusmedien.de

Beschnittzugaben

An allen Außenseiten sind je 5 mm  
Beschnittzugabe zu berücksichtigen.

Bei der Anlage der Druckvorlagen  
müssen anschnittgefährdete Elemente 
mindestens 8 mm vom Beschnitt nach  
innen gelegt werden.

Spezifikationen

Beschnittzugabe
5 mm umlaufend

Endformat
210 mm x 297 mm (B x H) 
inkl. Beschnittzugabe: 
220 mm x 307 mm (B x H)

Sicherheitsabstand
8 mm
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Beschnitt

Beschnittzugaben

An allen Außenseiten sind je 5 mm Beschnittzugabe  
zu berücksichtigen.

Bei der Anlage der Druckvorlagen müssen anschnittgefährdete  
Elemente mindestens 8 mm vom Beschnitt nach innen  
gelegt werden.

Spezifikationen

Beschnittzugabe
5 mm umlaufend

Endformat
210 mm x 297 mm (B x H) 
inkl. Beschnittzugabe: 
220 mm x 307 mm(B x H)

Sicherheitsabstand
8 mm

220 mm

210 mm

8 mm Endformat

DIN A4

10 mm Beschnitt

8 mm Sicherheitsabstand

30
7 m

m

29
7 m

m
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Verlag und Kontakt
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Kontakt

Anschrift
Cubus Medien Verlag GmbH
Knauerstraße 1
Knauerstraße 9–11
20249 Hamburg

Telefon
+49 40 80 80 57 280

Web
www.schulbau.online

Kirsten Jung
Geschäftsführerin /  
Chefredaktion
+49 40 80 80 57 283
kirsten.jung@cubusmedien.de

Elisa Halilovic
Redaktion & 
Programm Management
+49 40 80 80 57 281
elisa.halilovic@cubusmedien.de

Andreas Felmy 
Senior Sales Manager
+49 40 80 80 57 284
andreas.felmy@cubusmedien.de

Kirstin Ahrndt-Buchholz 
Senior Sales Manager
+49 40 80 80 57 289
kirstin.buchholz@cubusmedien.de

Stefan Gropp
Operation & 
Programm Management
+49 40 80 80 57 285
stefan.gropp@cubusmedien.de

Flora Franzius
Abonnements, Vertrieb & 
Ausstellerkoordination
+49 40 80 80 57 288
flora.franzius@cubusmedien.de

Annelie Wieselmann
Art Director
+49 40 80 80 57 282
annelie.wieselmann@cubusmedien.de

Bhoomi Prajapati
Buchhaltungsassistenz
+49 40 80 80 57 280
bhoomi.prajapati@cubusmedien.onmicrosoft.com
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AGBs
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen

1. »Anzeigenauftrag« im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen bzw. anderer Werbemittel 
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend ins-
gesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Druckschrift oder in 
einem elektronischen Medium zum Zweck der Verbreitung.

2. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer An-
zeigen oder anderer Werbemittel unter Beachtung der dem Werbungtrei-
benden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweilige 
Veröffentlichung auf Abruf des Auftraggebers erfolgt. Rabatte werden 
nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem 
darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu 
erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen. Anzeigen 
sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags
abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 3 genannten Frist abgerufen und veröffent-
licht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der verein-
barten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen oder andere Werbemittel, die nur in bestimm-
ten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift oder in einem elektronischen Medium veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftragge-
ber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf.

7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort »Anzei-
ge« deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen oder andere Werbemittel – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der 
Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt, de-
ren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren bean-
standet wurde, oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Aufträge für andere Werbemittel sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters und dessen Billigung bindend. 
Andere Werbemittel, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den 
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung 
eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber ver-
antwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Vorlagen für Anzeigen oder 
anderer Werbemittel ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, 
insbesondere dem Format oder technischen Vorgaben des Verlages ent-
sprechende Vorlagen für Anzeigen oder andere Werbemittel rechtzeitig 
vor Schaltungsbeginn zu liefern. Kosten des Verlages für vom Auftragge-
ber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Vorlagen hat der 
Auftraggeber zu tragen. Für erkennbar ungeeignete oder nicht einwand-
freie Werbeunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Ver-
lag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rah-
men der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten, sowie bei 
elektronischen Medien die genannte Auflösung. Dies gilt nur für den Fall, 
dass der Auftraggeber die Formatvorgaben und technischen Vorgaben 
des Verlages bei der Anlieferung der Werbeunterlagen erfüllt hat.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlicher, unrich-
tiger oder bei unvollständiger Wiedergabe der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wur-
de. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn 
diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem 
groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht 
oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten mög-
lich wäre. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rück
gängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der An-
zeige oder der Veröffentlichung eines anderen Werbemittels ist eine 
Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Der Verlag haftet für 
sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder 
aus unerlaubter Handlung nach folgenden Bestimmungen: Bei grober 
Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr 
auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt wurde und nur in Höhe des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens. Dies gilt nicht für das Rücktrittsrecht eines 
Auftraggebers bei einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
der Leistung besteht und vom Verlag zu vertreten ist. Die Haftung bei 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit blei-
ben unberührt. Ebenso die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – in-
nerhalb von einer Woche nach Eingang von Rechnung und Beleg gel-
tend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.

13. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist 
zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zah-
lungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vor
zeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weite-
re Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorlie-
gen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigen
abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Be-
trages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge ab-
hängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbe-
leg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigen-
ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Erstellung von Werbeunterlagen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über meh-
rere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnen-
den Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise ge-
nannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht ge-
nannt ist – die durchschnittlich tatsächlich verbreitete Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20% beträgt. 
Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Er-
scheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzei-
gen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingän-
ge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das 
Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch 
des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht 
verpflichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format 
DIN A 4 (Gewicht 500 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalog
sendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen 
und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiter
leitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass 
der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Ge-
setzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

1. Anzeigenaufträge können bis zum Anzeigenschlusstermin storniert wer-
den. Die Stornierung muss schriftlich oder in Textform (per Post, Fax oder 
E-Mail) erfolgen. 
Bei der Stornierung von Anzeigen (Print, online oder via Newsletter) bis zum 
Anzeigenschlusstermin erhebt der Verlag eine Bearbeitungsgebühr von 50 
Prozent des Anzeigenpreises. 
Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftragge			 
ber die Anzeige zu bezahlen.

2. Der Verlag leistet keine Gewähr bei Verlust einzelner Beilagen auf dem 
Postweg.

3. Können Mängel an den Druckunterlagen nicht sofort erkannt werden, 
sondern stellen Sie sich erst beim Druck heraus, so hat der Auftraggeber bei 
ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

4. Bei 4c-Anzeigen ist ein verbindlicher Farbandruck zu –liefern.

5. Werbevorlagen (Filme, CD-ROMs, Cartridges etc.) werden nur auf beson-
dere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Auf-
bewahrung der Werbeunterlagen endet drei Monate nach der erstmaligen 
Verbreitung der Anzeige.

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens einer Seite an den 
Text angrenzen.

7. Platzierungsbestätigungen – außer bei entsprechend bezahlten und fest 
bestätigten Vorzugsplätzen – gelten nur unter Vorbehalt und können aus 
technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der Verlag 
nicht haftbar gemacht werden.

8. Alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen der Agentur gegenüber 
ihrem Auftraggeber, die Insertion und eventuelle Zusatzkosten betreffend, 
sind an den Verlag abgetreten. Die Agentur ist ermächtigt, die abgetretene 
Forderung so lange einzuziehen, wie sie der vertragsgemäßen Zahlungs-
pflicht dem Verlag gegenüber nachkommt. Der Verlag ist grundsätzlich be-
rechtigt, die Abtretung offenzulegen und die Forderung selbst einzuziehen.

9. Werbeagenturen und Werbungsmittlern ist es untersagt, die vom Verlag 
gewährte Mittlervergütung ganz oder teilweise an ihre Auftraggeber weiter-
zugeben.

10. Der Verlag behandelt personenbezogene Daten vertraulich und entspre-
chend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

11. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch 
bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, wenn nicht ausdrücklich eine andere 

Vereinbarung getroffen wurde.
12. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- 
und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag vom An-
spruch Dritter freizustellen, der diesen aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwächst. Ferner wird 
der Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freige-
stellt. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden, es sei denn, die 
Anzeige verstößt in grober Weise erkennbar gegen wettbewerbsrechtliche 
Bestimmungen. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen auch dem Auf-
traggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

13. Der Verlag ist berechtigt, die erteilten Anzeigenaufträge im Rahmen 
seiner technischen und betrieblichen Möglichkeiten ergänzend auch in 
Online-Diensten zu veröffentlichen. Der Verlag behält sich dabei vor, die 
für Print vorliegenden Druckunterlagen an die Erfordernisse des Internets 
anzupassen. Die Online-Darstellung kann vom Druckergebnis in der Print
ausgabe abweichen.


